
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
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mit Ihrer E-Mail vom 27. Mai 2020 baten Sie um: 

„Eine Aufstellung der Kosten für Werbemittel des Deutschen 

Bundestages 2019 

Laut dem Presseartikel der Saarbrücker Zeitung gibt es eine 

Aufstellung der Give-Aways die im Bundestag bereit liegen 

(http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/politik/24-449-

Brotdosen-fuer-den-Bundestag;art2815,5075833)  

Ich bitte um Zusendung dieser Aufstellung inkl. Menge und 

Kosten der einzelnen Positionen..“ 

Meine an die von Ihnen angegebene postalische Adresse 
gerichteten Schreiben vom 30. Juni und 16. Juli 2020 wurden 

vom Postdienstleister jeweils als „Empfänger unbekannt“ 

retourniert. Ich bitte daher um Übermittlung Ihrer aktuellen 
postalischen Anschrift bis zum 12. August 2020 und werde 

anderenfalls davon ausgehen, dass Sie Ihren Antrag nicht weiter 

verfolgen und das Verwaltungsverfahren einstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
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Berlin, 31. Juli 2020 
Geschäftszeichen:  
ZR 4-1334-IFG-151/2020 
Bezug:  
1.  Ihre E-Mail vom 27. Mai 2020 
2.  Schreiben vom 29. Mai 2020 
3.  Ihre E-Mail vom 4. Juni 2020 
4.  Mein Schreiben vom 30. Juni 2020
5.  Mein Schreiben vom 16. Juli 2020 
Anlagen: - 
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